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10. JAHRGANG STOLBERG, DEN 04.12.2019 NR. 21 

 
 

BEKANNTMACHUNG 
 
 
Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 
Der BÜRGERMEISTER 

            Stolberg, 02.12.2019 
 
EINLADUNG 
 
zur Sitzung des Rates der Kupferstadt    

Stolberg (Rhld.) 
 
Tag der Sitzung: Dienstag, 10.12.2019 
 
Ort der Sitzung: 52222 Stolberg 
 Rathausstr. 11-13, Rathaus, 
 Ratssaal, I. OG 
 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
 
 

Nachtragstagesordnung  
 

Unter Verkürzung der Ladungsfrist wird die 
Tagesordnung für die oben stehende Sitzung 

gem. § 2 (2) der Geschäftsordnung für den Rat 
und die Ausschüsse der Kupferstadt Stolberg 

(Rhld.) wie folgt erweitert: 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
30. Beschaffung einer Heizungsanlage für die 

Schulsportnutzung 
 
 
Die bisherigen Tagesordnungspunkte verschieben 
sich entsprechend und werden nunmehr Ö  
 
31. Mündlicher Bericht aus der Vertretung der Kup-

ferstadt in Unternehmen und Einrichtungen  
 
32. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Ge-

schäftsordnung des Rates; Mitteilungen 
 
 
 
 

Nichtöffentliche Sitzung: 
 
3. regio iT – gesellschaft für informationstechnolo-

gie mbH; Zusammenschluss mit dem civitec 
Zweckverband Kommunale Informationsverar-
beitung 

 
 
Die bisherigen Tagesordnungspunkte verschieben 
sich entsprechend und werden nunmehr N  
 
4. Mündlicher Bericht aus der Vertretung der Kup-

ferstadt in Unternehmen und Einrichtungen 
 
5. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Ge-

schäftsordnung des Rates; Mitteilungen 
 
 
Begründung der Dringlichkeit zu TOP Ö 30.: 
Mit Fertigstellung der Mehrzweck-Sporthalle auf 
dem Sportgelände Dörenberg in diesem Monat und 
im Zuge der bereits stattgefundenen Gespräche zur 
Schulsportnutzung ist die Notwendigkeit der Be-
schaffung einer Heizungsanlage für den Schulsport 
entstanden. Im Zuge der Gesamtfertigstellung ist 
die Installation einer Heizungsanlage aktuell reali-
sierbar. Allerdings ist eine zeitnahe Beschlussfas-
sung erforderlich. Da der nächste ASKST erst im 
März 2020 terminiert ist, ist die entsprechende Dring-
lichkeit gegeben. 
 

Nachrichtlich: 
Der ASKST hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 
27.11.2019 einmütig zugestimmt. 
 
Im Zuge des Ausbaus der Schullandschaft in der Kup-
ferstadt Stolberg und der aufgrund des Sanierungs-
staus noch bevorstehenden Bau – und Sanierungs-
maßnahmen an Stolberger Hallen (TH Mausbach, 
TH Bischofstraße, TH Zweifall, MZH Atsch) ist die 
Hallenkapazität der Sporthallen im Stadtgebiet Stol-
berg ausgeschöpft. Mit dem zeitweisen Wegfall der 
Turnhalle Mausbach für den Schulsport werden die 
Kupferstädter Gesamtschule, die Realschule Maus-
bach sowie die Grundschule Mausbach unmittelbar 
betroffen sein. Für den Zeitraum der v.g. Baumaß-
nahmen und für zukünftige Nutzungen durch den 
Schulsport wird die Mehrzweck-Sporthalle als Aus-
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weichhalle zur Verfügung stehen und somit die Pla-
nung des Schulsports erleichtern sowie die Durchfüh-
rung sicherstellen. 
 

Begründung der Dringlichkeit zu TOP N 3.: 
Die Gesellschafterversammlung der regio iT - ge-
sellschaft für informationstechnologie mbH hat den 
Zusammenschluss mit dem civitec Zweckverband 
Kommunale Informationsverarbeitung beschlossen. 
 
 
 

Die regio iT strebt im Dezember 2019 die notarielle 
Beurkundung an, weswegen die kommunalen Ge-
sellschafter in der StädteRegion Aachen allesamt 
eine entsprechende Beschlussfassung ihrer Gremien 
noch im alten Jahr herbeiführen müssen.  
 
gez. 
Patrick Haas 
Vorsitzender 
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